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Beratungsfolge: Sitzungsdatum:  
Finanz- und Wirtschaftsausschuss 06.10.2004 zur Empfehlung 
Verwaltungsausschuss 12.10.2004 zur Empfehlung 
Rat 28.10.2004 zum Beschluss 

 
 
Darlehensaufnahme 2004 

 
Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Bis zum 31.10.2004 werden der Gemeindedirektor und der Bürgermeister, ab dem 
01.11.2004 der Bürgermeister ermächtigt, Darlehensverträge zu folgenden 
Bedingungen abzuschließen: 
 
1. Darlehensbetrag:  268.100 € 
2. Höchstzinssatz:  7 % 
3. max. Zinsbindung: grds. 10 Jahre; 

Sofern ein günstigeres Angebot für eine längere Laufzeit 
vorliegt, gilt diese Ermächtigung über die maximale 
Zinsbindungsfrist hinaus. 

4. Tilgung:   2 % zuzügl. ersparter Zinsen  
 

Dem Rat ist über die Darlehensaufnahme zu berichten. 
 
 
 
Begründung: 
 
Im Jahre 2004 ist aufgrund der Festsetzungen im Haushalt und im 1. 
Nachtragshaushalt eine Kreditaufnahme in Höhe von 268.100 € erforderlich, um die 
Maßnahmen des Vermögenshaushalts finanzieren zu können. 
 
Es ist absehbar, dass die derzeitigen Finanzmittel für die Deckung der Ausgaben 
nicht ausreichen. Darlehen sollen jedoch erst dann aufgenommen werden, wenn die 
Geldmittel benötigt werden und/oder die Konditionen als günstig angesehen werden. 
 



 

 
 
 


